
204 Generah ...... u"' ...... -NIIIIIUIId.IoizlgsteT_ 

mslatteIs enthaltenen Empfehlongen zn analysieren ond zn 
prIlfen; 

7. ersucht den SonderberichtetSlatteI, der Genera1ver
samm1ung auf Ihrer fDnfzigsten 'lhgung einen Bericht mit 
konkreten Empfehlongen zn den im Znsammenhang mit dem 
Einsatz von Söldnern festgestellten neuen E1mnenten vor
zulegen. 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

49n51. Wichtigkeit der UDiversalen VerwlrkllehUDg des 
SelbstbesU"'''''",W'",ehts der VIIIker und der 
rasehen Gewllhnmg der Unabhllnglgkelt an lmIo
DIale LInder und VIIIker fiIr eile tatsIIchllehe 
GewiIhrleIstung und EInhaltung der Mensehen
reebte 

Die Generalvenammlung, 

In Bekrllftlgung ihmr tJberzeugung von der Wrohtigkejt der 
Verwirklichung der in Ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen ErkIlirung über die Gewäh
rung der UnahhJingigkeit an koloniale Under und Völker, 

In BekrlIftlgung der Verpt1ichnmg der Mitgliedstaaten sieh 
an die Grondslltze der Charta der Vereinten Nationen und die 
Resolutionen der Vereinten Nationen über die Ansf1bong des 
Selbstbestimmungsrechts durch die unter Kolonial- und 
Fremdherrscbnft stehemlen Völker zn halten, 

unter Hinweis auf die Erklärung und das AktiOIJBptogtwnm 
von Wten, die am 2S.luni 1993 von der Weltkonferenz über 
Menschenrechte verabschiedet wurden', 

In Bekriiftigung der nationalen Einheit ond territorialen 
Unverselntheit der Komoren, 

1. forrlert alle Staaten mif, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen über die AusIlbung des Rechts auf 
Selbstbestimmung ond Unabhängigkeit durcb die unter 
Kolonial- und Fremdherrscbnft stehenden Völker vollinhaltlich 
und gewissenbnft durchzufilbren; 

2. bekrliftigt die WICbtigkeit der universalen Ver
wirkllchong des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, 
nationale SouveriInität ond territoriale Unverselntheit sowie 
der raschen Gewäbrong der Unabhängigkeit an koloniale 
Under und Völker als Vonn1l!setPmg fIIr die oneingeschrilnkte 
Wahrnehmung aller Menschenrechte; 

3. fordert diejenigen Regiernngen, die das Recht e11er 
noch unter Kolonialherrschaft, fremder Untmjochong und 
ausländischer Besetzung stehenden Völker auf Selbstbestim
mong ond Unabhängigkeit nicht anerkennen, mif, dieses Recbt 
nunmehr anzuerkennen; 

4. ll1Itt!mIJtztden Genera1sekretlIvolllllld ganz in seinen 
Bemilhongen, den Plan zur Regelong der Westsabarafrage 
durch die Abhaltong eines SelbstbestimmIlJlgsn,t'eiendnms des 
Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der Organisa. 
tion der afrilcaoischen Einheit und im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats umzusetzen; 

5. nimmt Kenntnis von den Kontakten, welche die 
Regierung der Komoren und die Regierung Frankreichs in dem 
Bemühen nm eine gerechte Lösung des Problmns der In-

tegra!ion der Komoreninsel Mayotte in die Komoren im 
Einklang mit den Resolutionen der Organisation der afrika
nischen Einheit und der Vereinten Nationen zn dieser Frage 
aufgenommen haben; 

6. verurteilt t/QChdrllcldich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch unter Kolooialhemcbnft und 
fremdem loch lebenden Völker; 

7. fontert eine erhebliche Steigerong e11er Formen von 
~ welche mc: S~ die ~e der Vo:;reinten N~cnu:n
die SondetOIga"b'ationen und die mcht8laatlichen 0Iga0iaati0-
nen den Opfern von RassismUl! und Rasaendiskrimin 
gewähren; 

8. verlllngt die sofortige und bedingonga1oae Freilassong 
e11er Pexsonen, die aufgnmd ihres Kampfes nm Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenscbnft 
geha1ten werden und die keine Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit begangen haben, verlnngt die volle Achtong Ihrer 
grundlegenden Individualrechte und die Einhaltnng von 
Artikel 5 der Allgemeinen Erklllnmg der MenschenrechtelI, 
wonach niemand der Folter oder grallSmOer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Bebandlong unterwmfen werden darf; 

9. dankt fIIr die materielle und sonstige Hilfe, we1che die 
unter Kolonialherrscbnft atehemlen Völker von Regierungen, 
Orgaoiaationen des Systems der Vereinten Nationen und 
nnderen zwischenstaattichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, ond fordert eine erhebliche Erhöhung dieser Hilfe; 

10. fontert alle Staaten sowie die Sonderorganiaatonen 
ond anderen zuständigen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen t/QChdrllcklich mif, alles zn tun, nm die 
vol1stllndige Verwirklichong der Erklllnmg über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale LiInder und Völker 
sicheJ:znatelle, und ihre Bemilhongen zur Untetstillzung der 
unter Kolonial- ond Fremdherrscbnft atehemlen Völker in 
ihrem gerechten Kampf nm Selbstbestimmung und Un
abbJlngiglcel.t zn verstärken; 

11. beschlJeßt, diese Frage auf Ihrer fflnb:igaIen 'IlIgong 
unter dem Punkt "Selbstbestimmongsrecht der Völker" zn 
behandeln 

94. P/etuu'sitomg 
23. Dezember 1994 

491151 lDtemaI10llllles Jahr der Jugend 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/103 vom 
14. Dezember 1990 und 4718S vom 16. J'lemmber 1992 sowie 
ihre anderen einscblägigen Resolutionen, 

im HlnblJck darauf, daß es 1995 fUnfzig labre her sein wird, 
seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, 
und fUnfzig labre seit der GrIIndong der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Erziehung, Wissenschaft und Koltnr 
sowie zebn labre seit der Veranstaltong des Internationalen 
lahres der lugend und daß 1995 der We1tgipfel fIIr sozia1e 
Entwicklong ond die Vierte Weltfrauenkonfer Mallnahmen 
fIIr Gleicbberechtigung, Entwicklong und Frieden abgehalten 
werden, 
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eingedenk dessen, daß die Vorbereitung und Begehung des 
zehnten Jahrestags des Internationalen Jahres der Jugend im 
Jahre 1995 eine besondere Gelegenheit bietet, die BediIrfnisse 
und Bestrebungen der Jugend erneut in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit zu rOcken. die ZlIsammllllllrbeit bei der 
Behandiung von Jugendfragen auf a11en Ebenen zu verstlIrken 
und konkrete Maßnahmen zugunsten der Jugend zu ergreifen. 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekre
tlIrs3ll und den darin enthaltenen Empfehlungen; 

2. ersucht die Kommission fiIr soziale Entwicklung, auf 
ihrer vierunddreißigsten Thgung den Entwurf des Weltaktions
programms fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und dnnach40 

vorrangig weiter zu prüfen und ihn auf dem Weg aber den 
Wrrtschafts- und Sozialrat der Genera1versammlung auf ihrer 
filnfzigsten Thgung vorzulegen; 

3. beschUeßt. der Begehung des zehnten Jahrestags des 
Internationalen Jahres der Jugend auf ihrer filntZigsten Thgung 
bis zu vier Plenarsitzungen zu widmen und das Weltaktions
programm fiIr die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach im 
Hinblick auf seine Verabschiedung zu prl1fen; 

4. bittet die Mitgliedstanten, aufhnher politischer Ebene 
an den Plenarsitzungen reil,.mebmen, und ersucht das Sekretn
riat, diese Sitzungen m!lgJichst mn den 24. Oktober 1995 
anzubernmnen, mn eine solche ThiInalune zu erleichtere; 

5. beschließt, den zehnten Jabrestag der Venmsta1tung 
des Internationalen Jahres der Jugend zu begeben, indem sie 
1995 auf ihrer filnfzigsten Thgung einen Tag zum Internn
tionalen 'Illg der Jugend bestimmt; 

6. legt den Mitgliedstanten nahe, sicherzustel1en, daß den 
Jugendlichen und den Jugendorgnnisationen enlsptechende 
Gelegenheit geboten wird, sich an der einzeIstaatlichen 
Aussprache im Vorfeld des zeboten Jahrestags der Vet'
anstaltung des Internationalen Jahres der Jugend zu beteiligen 
und dazu beizutragen; 

7. bittet die Regierungen, ganz besonders die Möglich
keit ins Auge zu fassen, in ihre staatlichen Delegntionen fiIr die 
vierunddreißigste Thgung der Kommission fiIr soziale Ent
wicklung und die fiJntZigste Tagung der Generalversammlung 
auch Vertreter der Jugend anfzuoebmen; 

8. fordert den Genera1sekretllr nachdrfJckllch auf, der 
Umsetzung des Weltaktionsprogramms fiIr die Jugend bis zum 
Jahr 2000 und dnnach besondere Aufmerksamkeit zu widmen 
und das Programm zu diesem Zweck im Rahmen der vorhan
denen Mittel aus dem ordentlichen Haushalt zu unterstlltzen 
und sich außerdem fiIr die Bereitstellung außerplanmHßiger 
. Mittel einzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretllr. dafiIr So!ge zu tragen, 
daß die zuständigen Organisationen und Organe der Vereinten 
Nationen im Kontext des Weltaktionsprogramms fiIr die. 
Jugend bis zum Jahr 2000 und danach Maßnabmen zugunnten 
der Jugend in ihre Progt8IDIlle aufnehmen. 

" A/4!lI434. 

94. plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

" Siehe IlICN.5I19!l3!IO und PICN.stt!l93lL.lI, AnIIaDs 

49/153. Wege zur voIlstilDdlgen integration Behinderter In 
die Gesell!dmft: Anwendung der RaJunenbestIm
mnogen fiIr die Herstellung der Cltannmglelehheit 
fiIr Behinderte und Umsetzung der Langfrlsdgen 
Strategie zur DurchfiIhrung des Weltakfions
JIlIIIjiWDDiS fiIr Behfnderte bis zum Jahr 2000 und 
danaeh 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/96 vom 20. Dezember 
1993. mit der sie die Rabmenbestimmungen fiIr die Her
stellung der Chancengleichheit fiIr Behinderte verabschiedet 
hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 37/52 vom 
3. Dezember 1982, mit der sie das Weltaktionsprogramm fiIr 
Behinderte<! verabschiedet hat, 

ferner unter Hinweis auf alle ihre entsprechenden Resolu
tionen, namentlich die Resolutionen 37/53 vom 3. Dezember 
1982, 46/96 vom 16. Dezember 1991. 47/88 vom 
16. Dezember 1992 sowie 48/95 und 48199 vom 20. Dezember 
1993. 

etfreut aber die uneingescbriinkte Bekriiftigung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten Behinderter in der 
ErkIlirung und dem Aktionsprogramm voo Wren'. die am 
25 • .tuni 1993 von der Weltkonferenz aber Menschenrechte 
verabschiedet wurden. sowie dariIber, daß in dem Aktions
programm der lnternationa1en Konferenz aber Bevö11rerung 
und Entwicklung'" unter anderem die dringende Notwendig
keit anerkannt wird, das Ziel der vollen Thilhabe und Gleich
berechtigung fiIr Behinderte zu erreichen, 

in BekriJ,ftigung der weiteren GiIltigkeit und des fort
bestehenden Wertes des Weltaktionsprogramms fiIr Behinder
te, das einen stahileo und innovativen Rahmen fiIr behinder
tenbezogene Fragen darstellt, 

von neuem dmauf hinweisend, daß es Aufgabe der Regie
rungen ist, die Schnmken und Hindemisse zu beseitigen oder 
beseitigen zu helfen, die sich der vol1stlindigeo Integrntion von 
Behioderteo in die Gesellschaft und ihrer Thilhabe an gesell
schaftlichen Belangen entgegeostellen, und ihre Bemühungen 
um die Ausarbeitung einzehrtaatlicher Politiken Z1D' Erreichung 
bestimmter Ziele uoterstfltzend, 

in Anerkennung des Beitrags oichtstant1icher Otgaoisatio
nen, namentlich der Behinderteoorgnnisationen, zu den 
weltweiten Bemftbungen mn die volle Thilhabe und Gleichbe
rechtigung von Behinderten, 

Im Bewußtsein der großen Hindernisse, die sich der 
DurChfnhrung des Weltaktionsprogramms fiIr Behinderte 
entgegenstellen. darunter an erster Stelle die unzulängliche 
Zuweisung von Mittelo. 

unter gebahrender Beachtung der in Abscboitt I der 
Rahmenbestimmungen aufgefilhrten Voraussetzungen fiIr die 
gleichberechtigte 'Thilhabe. namentlich einzelsiaatliche Maß.. 
nahmen Z1D' gese11scbaftlichen Bewußtseinshildung in bezug 

.. _IlICN.5I1993/10 undPICN.5/I!l93IL.lI, Anhang. 
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